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Die Kosten für die Entwicklung hochtechnischer 
Produkte lassen sich nicht mit deren Verkauf in 
einzelnen Ländern amortisieren. Der Schutz tech-
nischer Entwicklungen durch Patente kann daher 
ebenfalls nicht auf einzelne Länder beschränkt 
bleiben. Bereits 1883 wurden deshalb gewisse 
Regeln zum Patentschutz international harmoni-
siert. Seit den 1970er-Jahren werden Patente in 
Europa durch das Europäische Patentamt in Mün-
chen zentral geprüft und erteilt. Die Schweiz ist 
Gründungsmitglied des entsprechenden Überein-
kommens, und Firmen mit Sitz in der Schweiz ge-
hören zu den aktivsten Nutzern des europäischen 
Patentsystems.

Nicht vereinheitlicht wurde trotz langjähriger Be-
mühungen die gerichtliche Durchsetzung von Pa-
tenten. Zuständig für Verletzungs- und Nichtig-
keitsklagen blieben die nationalen Gerichte.

Das hat sich 2023 mit der Schaffung des Einheit-
lichen Patentgerichts für bislang 18 Mitgliedstaa-
ten der Europäischen Union geändert. Das Einheit-
liche Patentgericht erlässt Verbote, die für bis zu 
18 Länder gelten, und kann Patente für alle teil-
nehmenden Länder für ungültig erklären. Da die 
Schweiz nicht Mitglied der EU ist, ist sie nicht nur 
nicht Gründungsmitglied des Übereinkommens 
über ein Einheitliches Patentgericht, sondern ist 
von der Teilnahme gänzlich ausgeschlossen.

Auswirkungen auf die Schweiz hat das neue Ge-
richt dennoch. Ein Produkt, dessen Verkauf vom 
Einheitlichen Patentgericht verboten wurde, darf 
in der Schweiz zwar weiterhin hergestellt werden. 
In Europa darf es aber nicht mehr verkauft werden, 
was oft bedeuten wird, dass die Herstellung ins-
gesamt nicht mehr wirtschaftlich ist. 

Wie sich das neue Einheitliche Patentgericht auf 
den Schutz und die Durchsetzung von Patenten in 
der Schweiz auswirken wird, wird sich in den kom-
menden Jahren zeigen. Dann wird sich auch wei-
sen, ob der seit 2024 beobachtete Rückgang an 
Patentstreitigkeiten in der Schweiz vorüberge-
hend oder bleibend ist.

Mark Schweizer, 
Präsident des Bundespatentgerichts
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 Das Wichtigste in Kürze

Das Total der Eingänge beim Bundespatentgericht ist gegenüber 
dem Vorjahr erneut zurückgegangen (14, Vorjahr 20). Die Zahl der 
ordentlichen Verfahren hat deutlich abgenommen (8, Vorjahr 11), 
die Zahl der summarischen Verfahren ist ebenfalls gesunken (6, 
Vorjahr 9). 

Erledigt wurden 15 ordentliche Verfahren, davon 7 durch Urteil. 
Acht Verfahren wurden wegen Gegenstandslosigkeit abgeschrie-
ben. Summarische Verfahren wurden acht erledigt, davon sieben 
durch Urteil und eines durch Abschreibung wegen Gegenstands-
losigkeit. Die Zahl der Pendenzen per Ende Jahr ist erneut zurück-
gegangen (15, Vorjahr 24).

Eingänge
(Vorjahr 20)

Erledigungen
(Vorjahr 25)

Pendenzen per Ende Jahr

14

23

15
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 1. Allgemeiner Teil
 Zusammensetzung des Gerichts

Verwaltungskommission
Präsident: 	 Mark Schweizer
Zweiter hauptamtlicher Richter: 	Tobias Bremi
Vizepräsident:	 Frank Schnyder

Technische nebenamtliche Richterinnen und Richter
	�� Natalia Clerc 

Roland Dux 
Susanne Finklenburg 
Giovanni Gervasio 
Barbara Herren 
Michael Kaufmann 
Stephan Kessler 
Alfred Koepf  
Christoph Müller 
Markus A. Müller 
Lorenzo Parrini 
Lorena Piticco 
André Roland 
Werner A. Roshardt 
Susanna Ruder 
Philipp Rüfenacht 
Christophe Saam 
Frank Schager 
Frank Schnyder 
Andreas Schöllhorn Savary 
Martin Sperrle 
Hannes Spillmann 
Kurt Stocker 
Michael Störzbach 
Kurt Sutter 
Daniel Vogel 
Prisca von Ballmoos 
Diego Vergani 
André Werner 
Marco Zardi
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Juristische nebenamtliche Richterinnen und Richter
	� Daniel M. Alder 

Lara Dorigo 
Philippe Ducor 
Christoph Gasser 
Andri Hess 
Simon Holzer 
Stefan Kohler 
Daniel Kraus 
Thomas Legler 
Rudolf Rentsch 
Ralph Schlosser 
Christoph Willi

Der Frauenanteil in der Richterschaft beträgt 16% (7 
von insgesamt 43 Personen). Bei den juristisch aus-
gebildeten Gerichtspersonen beträgt der Frauenan-
teil 8% (1 von insgesamt 13 Personen) und bei den 
Gerichtspersonen mit technischer Ausbildung 20% 
(6 von insgesamt 30 Personen).

77% der Richterinnen und Richter haben als Haupt-
sprache Deutsch, 16% Französisch und 7% Italie-
nisch. 

Das System der nebenamtlichen juristischen und 
technischen Fachrichter bewährt sich weiterhin. 
Die Mitwirkung von qualifizierten Juristinnen und 
Juristen sowie Technikerinnen und Technikern aus 
dem einschlägigen Fachgebiet sorgt für eine hohe 
Kompetenz des Spruchkörpers und ermöglicht es, 
technisch komplexe Fälle in angemessener Zeit zu 
tragbaren Kosten zu erledigen.

Auf Ende Berichtsjahr trat Richter Kurt Stocker al-
tershalber zurück. Die Ersatzwahl fand bereits in 
der Herbstsession 2023 zusammen mit den Ge-
samterneuerungswahlen statt.

 Gerichtsorganisation

Das Bundespatentgericht kennt keine Kammern 
oder Abteilungen.

Die Verwaltungskommission setzt sich von Geset-
zes wegen aus dem Präsidenten, dem Vizepräsi-
denten und dem zweiten hauptamtlichen Richter 
zusammen (Art. 20 Abs. 2 PatGG). Derzeit sind 
Mark Schweizer (Präsident), Frank Schnyder (Vize-
präsident) und Tobias Bremi (zweiter hauptamtli-
cher Richter) Mitglieder der Verwaltungskommis-
sion.
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 Geschäftslast

Ende Berichtsjahr waren am Bundespatentgericht 
elf ordentliche und vier summarische Verfahren 
hängig (Vorjahr 18 und 6). 

Das Total der Eingänge ist gegenüber dem Vorjahr 
erneut zurückgegangen (14, Vorjahr 20). Die Zahl 
der ordentlichen Verfahren hat auf acht deutlich 
abgenommen (Vorjahr 11); auch die Zahl der sum-
marischen Verfahren ist gesunken (6, Vorjahr 9). 
Ob dies darauf zurückzuführen ist, dass im Juni 
2023 das Einheitliche Patentgericht der EU seinen 
Betrieb aufgenommen hat, das Verbote für bis zu 
18 Ländern erlassen kann, wird sich zeigen, wenn 
der Rückgang permanent bleibt.

Erledigt wurden 15 ordentliche Verfahren (Vorjahr 
16), davon keines durch Vergleich (Vorjahr 9), 8 we-
gen Gegenstandslosigkeit aufgrund von Klage-
rückzug oder Klageanerkennung (Vorjahr 2) und 7 
durch Urteil (Vorjahr 5). 

Summarische Verfahren wurden acht erledigt 
(Vorjahr 9), davon sieben durch Urteil (Vorjahr 7) 
und eines durch Abschreibung nach Vergleich 
(Vorjahr 0). Abschreibungen wegen Gegenstands-
losigkeit aufgrund von Klagerückzug oder Klage-
anerkennung gab es keine (Vorjahr 2).

Drei Urteile in der Sache wurden an das Bundes-
gericht weitergezogen. Im Berichtsjahr erledigte 
das Bundesgericht fünf Beschwerden gegen 
 Entscheidungen des Bundespatentgerichts. Eine 
 Beschwerde wurde abgewiesen und eine wurde 
gutgeheissen. Auf eine Beschwerde trat das Bun-
desgericht nicht ein, und zwei wurden infolge 
Rückzugs abgeschrieben. Eine Beschwerde war 
Ende Berichtsjahr noch pendent.

Die Verfahrenssprache in den im Berichtsjahr ein-
gegangenen ordentlichen Verfahren war in sieben 
Fällen Deutsch und in einem Fall Französisch. Bei 
den summarischen Verfahren war die Verfahrens-
sprache in allen sechs Fällen Deutsch. Fälle in 
 italienischer Sprache gab es keine. In zwei der 
 ordentlichen Verfahren und in einem der summari-
schen Verfahren haben die Parteien von der beim 
Bundespatentgericht bestehenden gesetzlichen 
Möglichkeit Gebrauch gemacht, im gegenseitigen 
Einverständnis bei Eingaben und mündlichen Ver-
handlungen anstelle einer Amtssprache Englisch 
zu verwenden. Von den 42 Schutzschriften wur-
den 18 in englischer Sprache eingereicht. Offen-
sichtlich besteht bei den Parteien weiterhin ein 

grosses Bedürfnis, auf Englisch zu prozessieren. 
Dies ist darauf zurückzuführen, dass nicht nur bei 
vielen ausländischen Gesellschaften, die hier pro-
zessieren, sondern auch bei etlichen Schweizer 
Gesellschaften die Arbeitssprache der Entwi-
cklungs- und Patentabteilungen Englisch ist und 
häufig die wichtigsten Dokumente des Standes 
der Technik ebenfalls in englischer Sprache vor-
liegen. 

 Koordination der Rechtsprechung

Die gesetzliche Vorschrift, dass immer einer der 
zwei hauptamtlichen Richter dem Spruchkörper 
angehört – in der Regel der Präsident, der als ein-
ziger Richter im Vollamt tätig ist, stellt die Koordi-
nation der Rechtsprechung sicher. 

Das Bundespatentgericht entscheidet in der Regel 
in Dreierbesetzung, wobei mindestens eine Person 
technisch ausgebildet und eine Person  juristisch 
ausgebildet sein muss. Auf präsidiale Anordnung 
hin entscheidet das Gericht in Fünferbesetzung, 
wenn es im Interesse der Rechtsfortbildung oder 
der Einheit der Rechtsprechung angezeigt ist. Über 
Gesuche um vorsorgliche Massnahmen entschei-
det der Präsident als Einzelrichter; ist das Ver-
ständnis eines technischen Sachverhalts für den 
Entscheid von besonderer Bedeutung, muss in 
Dreierbesetzung entschieden werden.

Der Spruchkörper wird vom Präsidenten bestimmt, 
der an jedem Entscheid mitwirkt, wenn gegen ihn 
kein Ausstandsgrund vorliegt. Die Besetzung der 
technisch ausgebildeten Richterinnen oder Rich-
ter wird unter Berücksichtigung der Sprachkennt-
nisse und nach dem im Streitfall infrage stehen-
den technischen Sachgebiet vorgenommen, 
wobei eine möglichst ausgeglichene Belastung 
der Richterinnen und Richter angestrebt wird. In 
der Praxis spielen bei den nebenamtlichen Richte-
rinnen und Richtern die Ausstandsgründe eine 
wichtige Rolle bei der Besetzung des Spruchkör-
pers, da nur Richterinnen und Richter mitwirken 
können, die unbefangen sind. Auf eine automati-
sierte Fallzuteilung wird wegen der geringen Fall-
zahl und der Notwendigkeit, das technische Ge-
biet bei der Besetzung des Spruchkörpers zu 
berücksichtigen, verzichtet.
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Zeigt sich nachträglich, dass eine Richterin oder 
ein Richter nicht mitwirken kann – z.B., weil ein 
Ausstandsgrund entdeckt wird oder er bzw. sie 
längere Zeit arbeitsunfähig ist –, wird die Beset-
zung des Spruchkörpers ausnahmsweise geän-
dert. Im Berichtsjahr war dies nie der Fall.

 Gerichtsverwaltung

Personelles
Der Bestand von zwei Kanzleimitarbeiterinnen  
(total 130 Stellenprozente) und zwei Gerichts-
schreibenden (total 100 Stellenprozente) blieb 
unver ändert. Der zweite Gerichtsschreiber, der im 
Hauptamt Gerichtsschreiber an der Abteilung II des 
Bundesverwaltungsgerichts ist, amtet fallweise 
und wird nach Bedarf beigezogen. 

Räumlichkeiten
Die Büroräumlichkeiten des Bundespatentgerichts 
ebenso wie die vom Bundespatentgericht verwen-
deten Gerichtssäle am Bundesverwaltungsgericht 
sind sachdienlich; es besteht kein Änderungsbe-
darf. 

Bei den Verhandlungen, die das Bundespatentge-
richt ausserhalb von St. Gallen durchführt, stellen 
die jeweiligen Kantone die Verhandlungsräumlich-
keiten zur Verfügung. Im Berichtsjahr haben zwei 
Hauptverhandlungen in der Salle du Conseil  général 
des Hôtel de Ville de Neuchâtel stattgefunden. Für 
zwei Instruktionsverhandlungen stellte das Han-
delsgericht Zürich einen Gerichtssaal zur Verfü-
gung.

Finanzen
Die Einnahmen lagen mit 715 540 Franken deut-
lich unter dem Wert des Vorjahres (1 044 494 Fran-
ken), was dadurch begründet ist, dass im Vorjahr 
hohe Einnahmen erzielt wurden, weil mehrere 
 Urteile aus dem Vorvorjahr rechtskräftig wurden, 
für die hohe Gerichtsgebühren finanzwirksam 
 verbucht werden konnten. Der Aufwand fiel mit 
1 496 094 Franken leicht geringer aus als im Vor-
jahr (1 508 459 Franken), sodass sich das Defizit 
im Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöhte, auf 
780 554 Franken (Vorjahr 463 966 Franken). Der 
Eigendeckungsgrad beträgt 48% (Vorjahr 69%). 
Das Defizit wird durch das Institut für Geistiges 
Eigentum getragen.

 Zusammenarbeit

Die Aufsichtssitzungen mit dem Bundesgericht am 
14. April in Luzern und am 10. Oktober in St. Gallen 
brachten eine Unterstützung, die das Bundespa-
tentgericht sehr zu schätzen weiss. 

Die Zusammenarbeit mit dem Bundesverwal-
tungsgericht war wie auch in den Vorjahren sehr 
angenehm. 
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 Im Berichtsjahr hat das Bundespatentgericht unter anderem 
in folgenden Sachen entschieden.

Patent von Ortovox für ein Lawinen- Verschütteten-
Suchgerät ist teilweise nichtig
Das Bundespatentgericht hat eine Nichtigkeitsklage des 
Schweizer Outdoorsport-Ausrüsters Mammut gegen ein Pa-
tent des Konkurrenzunternehmens Ortovox teilweise gutge-
heissen. Nach Ansicht des Gerichts ist es naheliegend und 
damit nicht patentfähig, das Tonsignal eines Lawinen-Ver-
schütteten-Suchgeräts (LVS) zu unterdrücken oder mit einer 
verringerten Lautstärke auszugeben, während das LVS eine 
Sprachnachricht ausgibt. Dagegen ist es erfinderisch, dem 
Benutzer eines LVS zusätzliche Anweisungen in Form von 
Sprachnachrichten zu geben, die von einem im Zusammen-
hang mit der Suche stehenden Ereignis ausgelöst werden. 

Patent von Bayer für ein Dosierungsschema  
von Rivaroxaban zur Behandlung von thromboemboli-
schen Erkrankungen ist nichtig
Das Bundespatentgericht hat in einer auch international ge-
führten Streitigkeit eine Nichtigkeitsklage des Schweizer 
Pharmaunternehmens  Sandoz gegen ein Patent des Konkur-
renzunternehmens  Bayer gutgeheissen. Das Bundespatent-
gericht hat bei der Beurteilung der erfinderischen Tätigkeit 
zwei neue Grundsätze aufgestellt: Erstens hat es sich dazu 
geäussert, unter welchen Umständen bei der Bestimmung 
des nächstliegenden Stands der Technik ausnahmsweise auf 
mehr als eine  einzige Quelle zurückgegriffen werden kann. 
Zweitens hat es erstmals festgelegt, dass Unterscheidungs-
merkmale ohne technische Wirkung keine erfinderische Tätig-
keit begründen können. Gestützt auf diese zwei Grundsätze 
erachtete das Bundespatentgericht das patentierte Dosie-
rungsschema als naheliegend und nicht patentfähig.

Vorsorgliches Vertriebsverbot gegen  
Lisdexamphetamin Spirig HC gestützt auf  
ein ergänzendes Schutzzertifikat
Lisdexamphetamin ist unter dem Markennamen Elvanse® zur 
Behandlung einer Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstö-
rung zugelassen. Takeda Pharmaceuticals ist Inhaberin eines 
ergänzenden Schutzzertifikats für Lisdexamphetamin und ver-
langte, dass Spirig HealthCare vorsorglich verboten werde, ein 
Generikum von Elvanse® zu vertreiben. Strittig war, ob Lisde-
xamphetamin der gleiche Wirkstoff wie Amphetamin ist. Am-
phetamin war in der Schweiz bereits früher zugelassen worden, 
was die Erteilung eines Schutzzertifikats für den gleichen Wirk-
stoff unzulässig macht. Das Bundespatentgericht entschied 
hier, dass Lisdexamphetamin, obwohl es im Körper Ampheta-
min freisetzt, nicht derselbe Wirkstoff wie Amphetamin ist, und 
schützte den Unterlassungsanspruch. Auf eine Beschwerde 
gegen das Urteil trat das Bundesgericht nicht ein.

Verletzungsklage gegen Jacob & Co.  
wegen eines «tourbillon central»
Der Uhrmacher und Erfinder Vianney Halter reichte gegen Ja-
cob & Co. und weitere eine Verletzungsklage ein, weil er sei-
ne Rechte aus zwei Schweizer Patenten durch die «Mystery 
Tourbillon»-Uhren der Beklagten verletzt sah. Die Patente be-
treffen die zentrale Anordnung eines mehrachsigen Tourbil-
lons in einem Uhrwerk. Das Gericht beurteilte die Patente als 
unzulässig geändert und nicht auf erfinderischer Tätigkeit 
beruhend und wies die Klage ab. Uhrwerke mit einem her-
kömmlichen Tourbillon im Zentrum waren bereits bekannt. 
Soweit die Ersetzung eines einachsigen Tourbillons durch 
einen mehrachsigen Tourbillon überhaupt eine technische 
Wirkung hat, erachtete das Gericht den Austausch als nahe-
liegend.

Figur 3 aus den Streitpatenten im Verfahren  
Halter gegen Jacob & Co.

 2. Rechtsprechung

Figur 1 aus dem Streitpatent im Verfahren  
Mammut gegen Ortovox
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 3. Statistiken
3.1	 Art und Zahl der Geschäfte

Geschäfte Verfahrensausgang
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Verletzung ohne Nichtigkeitswiderklage 5 8 3 10 2 – – 1

Nichtigkeit ohne Verletzungswiderklage 8 – 8 – 3 – – 5

Verletzung und Nichtigkeit 2 – 2 – – – – 2

Berechtigung 1 – 1 – 1 – – –

Forderung 1 – – 1 – – – –

Anderes 1 – 1 – 1 – – –

Total 18 8 15 11 7 – – 8

Summarische Verfahren

Unterlassung / Wahrung 4 3 5 2 5 – – –

Beschreibung 1 – 1 – 1 – – –

Beschlagnahme – – – – – – – –

Beweissicherung – 2 – 2 – – – –

Beschreibung und Beweissicherung – 1 1 – 1 – – –

Anderes 1 – 1 – – 1 – –

Total 6 6 8 4 7 1 – –

1	 inkl. aufgrund von Klagerückzug oder Klageanerkennung
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b
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26

Schweizer Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

2 3 4 1

Europäische Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

20 40 35 25

Übrige  
(Anmeldungen, andere nationale 
Patente)

– – – –

Total 2 22 42 39 25

2 	�� Zum Teil EP und CH-Patente in der gleichen Schutzschrift		
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3.1.1 Streitsachen nach Verfahrenssprachen 2025

3.1.2 Art der Erledigung 2025 (ordentliche Verfahren)

3.1.3 Art der Erledigung 2025 (summarische Verfahren)

6 
Summarische

Verfahren

42 
Schutzschriften

8  
Ordentliche

Verfahren

 �1 (12%)  
Französisch

 �8 (53%)  
Gegenstands-
losigkeit

 �1 (12%)  
Vergleich

 �7 (47%)  
Urteil

 �7 (88%)  
Urteil

 �6 (100%)  
Deutsch1

 �42 (100%)  
Deutsch1

 �7 (88%)  
Deutsch1

1 	�� Davon 21 Fälle mit Parteiensprache Englisch 
(2 ordentliche Verfahren, 1 summarisches Verfahren, 18 Schutzschriften)

15 
Total

8 
Total
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3.2	 Geschäfte nach Technikgebieten

3.2.1	 Ordentliche Verfahren

3.2.2	 Summarische Verfahren

3.2.3	 Schutzschriften

 �8 (19%)  
IPC-C Chemie, Hüttenwesen

 �1 (2%)  
IPC-F Maschinenbau, Beleuchtung, 
Heizung

IPC-A 
Täglicher 
Lebensbedarf  
(u.a. Pharmaka)

IPC-D  
Textilien, 
Papier

IPC-B  
Arbeitsverfahren, 
Transportieren

IPC-E  
Bauwesen,  
Erdbohren, 
Bergbau

IPC-G PhysikIPC-C  
Chemie,  
Hüttenwesen

IPC-F  
Maschinenbau, 
Beleuchtung, 
Heizung

IPC-H Elektronik

IPC = International Patent Classification

3 3

26

2

0 0 0 0

2

4

0

1 1

0

2

8

0 0 0 0

3

00

1

8 
Total

6 
Total

42 
Total

 �2 (25%)  
IPC-E Bauwesen, Erdbohren, 
Bergbau

 �1 (12%)  
IPC-C Chemie, Hüttenwesen

 �3 (38%)  
IPC-A Täglicher Lebensbedarf (u.a. Pharmaka)

 �2 (25%)  
IPC-B Arbeitsverfahren, Transportieren

 �3 (50%)  
IPC-A Täglicher Lebensbedarf (u.a. Pharmaka)

 �3 (50%)  
IPC-H Elektronik

 �4 (10%)  
IPC-B Arbeitsverfahren,  
Transportieren

 �2 (5%)  
IPC-E Bauwesen, Erdbohren, Bergbau

 �1 (2%)  
IPC-G Physik

 �Ordentliche Verfahren
 �Summarische Verfahren
 �Schutzschriften

 �26 (62%)  
IPC-A Täglicher Lebensbedarf  
(u.a. Pharmaka)
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3.3	 Geschäfte nach Schutzrechten

3.3.1	 Ordentliche Verfahren

3.3.2	 Summarische Verfahren

3.3.3	 Schutzschriften

Schweizer 
Patente (inkl. 
ergänzender 
Schutzzertifikate)

Europäische 
Patente (inkl. 
ergänzender 
Schutzzertifikate)

Übrige  
(Anmeldungen, 
andere nationale 
Patente)

1 0

3

0

7 6

40

3

0
8 

Total

6 
Total1

42 
Total 1

 �7 (88%)  
Europäische Patente   
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

 �3 (33%)  
Schweizer Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

 �3 (7%)  
Schweizer Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

 �1 (12%)  
Schweizer Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate

 �6 (67%)  
Europäische Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

 �40 (93%)  
Europäische Patente  
(inkl. ergänzender Schutzzertifikate)

1 �Zum Teil EP und CH-Patente in der gleichen Schutzschrift

1 �Zum Teil EP und CH-Patente in der gleichen Schutzschrift
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3.4	 Dauer der Geschäfte

3.5	 Mittlere Dauer der Geschäfte
Erledigungen Pendente Fälle

Ordentliche Verfahren M
it

tl
er

e 
 

D
a

ue
r (

Ta
g

e)

M
it

tl
er

e 
 

D
a

ue
r (

Ta
g

e)
Verletzung ohne Nichtigkeitswiderklage 554 208

Nichtigkeit ohne Verletzungswiderklage 602 –

Verletzung und Nichtigkeit 97 –

Berechtigung 779 –

Forderung – 265

Anderes 715 –

Durchschnitt 544 213

Summarische Verfahren

Unterlassung / Wahrung 265 58

Beschreibung 248 –

Beschlagnahme – –

Beweissicherung – 11

Beschreibung und Beweissicherung 3 –

Anderes 23 –

Durchschnitt 200 35

Erledigungen Pendente Fälle

Ordentliche Verfahren 1 
M

on
a

t  
b

is
 3

 M
on

a
te

m
eh

r a
ls

  
3 

M
on

a
te

  
b

is
 6

 M
on

a
te

m
eh

r a
ls

  
6 

M
on

a
te

  
b

is
 1

2 
M

on
a

te

m
eh

r a
ls

  
12

 M
on

a
te

  
b

is
 2

 Ja
hr

e

m
eh

r a
ls

 
2 

Ja
hr

e

To
ta

l  
Er

le
d

ig
un

g
en

 
20

25

1 
M

on
a

t  
b

is
 3

 M
on

a
te

m
eh

r a
ls

 
3 

M
on

a
te

  
b

is
 6

 M
on

a
te

m
eh

r a
ls

 
6 

M
on

a
te

  
b

is
 1

2 
M

on
a

te

m
eh

r a
ls

 
12

 M
on

a
te

  
b

is
 2

 Ja
hr

e

m
eh

r a
ls

 
2 

Ja
hr

e

To
ta

l P
en

d
en

ze
n 

En
d

e 
20

25

Verletzung ohne Nichtigkeitswiderklage – – 1 2 – 3 3 3 2 2 – 10

Nichtigkeit ohne Verletzungswiderklage – – – 8 – 8 – – – – – –

Verletzung und Nichtigkeit 1 1 – – – 2 – – – – – –

Berechtigung – – – – 1 1 – – – – – –

Forderung – – – – – – – – 1 – – 1

Anderes – – – 1 – 1 – – – – – –

Total 1 1 1 11 1 15 3 3 3 2 – 11

Summarische Verfahren

Unterlassung / Wahrung – 1 4 – – 5 2 – – – – 2

Beschreibung – – 1 – – 1 – – – – – –

Beschlagnahme – – – – – – – – – – – –

Beweissicherung – – – – – – 2 – – – – 2

Beschreibung und Beweissicherung 1 – – – – 1 – – – – – –

Anderes 1 – – – – 1 – – – – – –

Total 2 1 5 – – 8 4 – – – – 4
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3.6	 Art der Erledigung (Spruchkörper/Entscheidfindung)

Ordentliche Verfahren Ei
nz

el
ri

ch
te

r 
/-

in
ne

n

3 
R

ic
ht

er
 /-

in
ne

n

5 
R

ic
ht

er
 /-

in
ne

n

7 
R

ic
ht

er
 /-

in
ne

n

To
ta

l 

In
st

ru
kt

io
ns


ve

rh
a

nd
lu

ng
en

V
er

ha
nd

lu
ng

en
 

in
 M

a
ss

na
hm

e-
ve

rf
a

hr
en

H
a

up
t

ve
rh

a
nd

lu
ng

en

To
ta

l 
 V

er
ha

nd
lu

ng
en

Verletzung ohne Nichtigkeitswiderklage – 3 – – 3 4 – 2 6

Nichtigkeit ohne Verletzungswiderklage 5 3 – – 8 – – 3 3

Verletzung und Nichtigkeit 2 – – – 2 – – – –

Berechtigung – 1 – – 1 – – 1 1

Forderung – – – – – – – – –

Anderes – 1 – – 1 – – – –

Total 7 8 – – 15 4 – 6 10

Summarische Verfahren

Unterlassung / Wahrung 1 4 – – 5 – 2 – 2

Beschreibung – 1 – – 1 – – – –

Beschlagnahme – – – – – – – – –

Beweissicherung – – – – – – – – –

Beschreibung und Beweissicherung 1 – – – 1 – – – –

Anderes 1 – – – 1 – – – –

Total 3 5 – – 8 – 2 – 2

Gesamttotal 10 13 – – 23 4 2 6 12



Geschäftsbericht 2025 108Bundespatentgericht



109Geschäftsbericht 2025 Bundesgericht

Kennzahlen des Bundesgerichts,  
des Bundesstrafgerichts,  
des Bundesverwaltungsgerichts und  
des Bundespatentgerichts

Mitglieder und Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen)* B
un

d
es

 g
er

ic
ht

B
un

d
es

 - 
st

ra
fg

er
ic

ht

B
un

d
es

- 
ve

rw
a

lt
un

g
s-

 
 g

er
ic

ht

B
un

d
es

- 
p

a
te

nt
g

er
ic

ht

Anzahl Richter/-innen 40 19,3 70 3,6

Anzahl Gerichtsschreiber/-innen 149,9 29,5 213,2 1

Anzahl übrige Mitarbeitende 168,1 31,8 120,1 1,3

Geschäftslast

Bestand am Anfang des Jahres 3774 278 6685 24

Anzahl Eingänge 7947 686 10 104 14

Anzahl Erledigungen 7883 638 8242 23

Bestand am Ende des Jahres 3838 326 8547 15

Mittlere Dauer der Geschäfte (in Tagen) 189 2241 /1632 /2223 544 5444 /2005 

Anzahl der mehr als zwei Jahre hängigen Geschäfte 158 10 1526 –

Q1:	 Prozentsatz der Erledigungen von im Jahr 2025 eingegangenen Fällen 59% 58% 50% 14%

Q2:	� Prozentsatz der aus den Vorjahren übertragenen und im Jahr 2025  
erledigten Fälle

84% 86% 47% 88%

Q3:	 Verhältnis Erledigungen zu Neueingängen 99% 93% 82% 164%

Finanzen (in CHF)

Erfolgsrechnung

Ertrag 20 785 984 938 801 6 652 553 715 5406

Aufwand 116 166 345 19 660 034 96 924 856 1 496 094

Personalaufwand 91 821 079 16 939 244 82 127 997 1 260 410

Sach- und übriger Betriebsaufwand 24 047 279 2 754 604 14 402 456 278 822

Einlage in Rückstellungen – –38 000 302 615 –43 138

Abschreibung Verwaltungsvermögen 297 987 4186 91 788 –

Investitionsrechnung

Einnahmen – – –

Ausgaben 253 438 13 374 214 570 –

Sach- und immaterielle Anlagen, Vorräte 253 438 13 374 214 570 –

Verhältnis zwischen Ertrag + Einnahmen und Aufwand + Ausgaben 17,85% 4,8% 6,8% 47,8%6

Besonderes

Unentgeltliche Rechtspflege 623 341 12 559 748 178 –

Informatik-Sachaufwand 1 956 952 567 898 4 914 185 149 650

Raummiete 7 411 800 1 133 520 4 019 400 58 500

*	 Jahresmittelwert
1 	 Mittlere Dauer der Verfahren der Strafkammer
2 	 Mittlere Dauer der Verfahren der Beschwerdekammer
3 	 Mittlere Dauer der Verfahren der Berufungskammer
4 	 Mittlere Dauer der ordentlichen Verfahren
5 	 Mittlere Dauer der summarischen Verfahren
6 	 BPatGer: Vor Zahlung des Instituts für Geistiges Eigentum (IGE; CHF 780 553.82)

 Vergleichstabelle
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